
 

 

gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Neubau der Kläranlage Großenaspe 

Die Gemeinde Großenaspe als Betreiberin beabsichtigt den Neubau einer Kläranlage 
auf dem Betriebsgelände der bestehenden Klärteichanlage Großenaspe. Der Stand-

ort der neuen Kläranlage ist das Flurstück 177, der Flur 29 in der Gemeinde und Ge-
markung Großenaspe. Über den Neubau wird im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens nach § 52 Landeswassergesetz (LWG) entschieden. Damit verbunden ist die 

Anpassung der vorhandenen Genehmigung zum Bau und Betrieb einer Abwasserrei-
nigungsanlage sowie die Anpassung der vorhandenen wasserrechtlichen gehobenen 

Einleiterlaubnis gemäß § 8 in Verbindung mit § 9 sowie § 57 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG).  

Für die Entscheidung zuständige Behörde ist gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 1 der 
Landesverordnung über die Zuständigkeit der Wasser- und Küstenschutzbehörden 

(WaKüVO) die untere Wasserbehörde des Kreises Segeberg. 

Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) stellt die zuständige Behörde auf der Grundlage geeigneter Angaben des 
Vorhabenträgers sowie eigener Informationen unverzüglich fest, ob nach den §§ 6 

bis 14 a UVPG für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 

Das Vorhaben stellt ein Änderungsvorhaben gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 2 UVPG 
dar. Wird ein Vorhaben geändert, für das keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt worden ist, so besteht für das Änderungsvorhaben die UVP-Pflicht, 
wenn das geänderte Vorhaben einen in Anlage 1 angegebenen Prüfwert für die Vor-
prüfung erstmals oder erneut erreicht oder überschreitet und eine Vorprüfung 

ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen 
kann. Für die beantragte Erweiterung der Kläranlage ist aufgrund der Nr. 13.1.3 der 

Anlage 1 des UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls notwendig. 

Die Vorprüfung wurde nach § 7 Absatz 2 Satz 2 und 3 UVPG als überschlägige Prü-

fung in zweit Stufen durchgeführt. 

In der ersten Stufe wurde geprüft, ob besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den 

in Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Es wurde 

festgestellt, dass keine Schutzkriterien von dem Vorhaben betroffen sind. 
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In der zweiten Stufe wurde unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführ-
ten Kriterien geprüft, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 
betreffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berück-

sichtigen wären. 

Die Prüfung hat ergeben, dass für das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien 
nicht zu erwarten sind. Wesentlich für die Entscheidung war, dass keine hydrologi-

sche Verbindung zwischen dem Gewässersystem Wiemersdorfer Au und dem südlich 
liegenden (Entfernung ca. 4,2 km) FFH-Gebiet Osterautal (europäische Schutzge-

bietskategorie, Gebietscode DE 2026-303) besteht.  

Die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht da-

her nicht. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 UVPG bekanntgegeben. 

Sie ist nach § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

Die Unterlagen können auf Antrag nach den Bestimmungen des Informationszu-

gangsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (IZG) bei der unteren Wasserbe-
hörde des Kreises Segeberg, Rosenstraße 28a, 23795 Bad Segeberg, zugänglich ge-

macht werden. 

Bad Segeberg, den 05.02.2025 

Kreis Segeberg 

Der Landrat 

untere Wasserbehörde 

 


